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Rahmenvereinbarung
Zwischen der
	Universität zu Köln
Der Kanzler
Albertus-Magnus-Platz
50923 Köln
– "Auftraggeber" –
	
	und
	
	[Name/Bezeichnung; Anschrift]



– „Auftragnehmer –



wird folgende Rahmenvereinbarung geschlossen: 
1. Rahmenvereinbarung
1.1 Diese Rahmenvereinbarung ist ein Vertrag für die Zeit
vom 01.06.2026 bis 31.12.2026.
Dieser Vertrag verlängert sich jeweils um ein volles Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf der Vertragszeit eine Partei erklärt, dass sie den Vertrag nicht fortsetzen will. Bei Nichtaussprechen einer Kündigung im Rahmen der Kündigungsfrist wird der Rahmenvertrag automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. 
Eine Verlängerung ist max. 3-mal möglich. Der Vertrag kann somit nur bis zum 31.12.2029 verlängert werden.
1.2 Die Rahmenvereinbarung verpflichtet den/die Auftragnehmer, die mit Einzelaufträgen abgerufenen Leistungen zu den in der Rahmenvereinbarung und dem Einzelauftrag festgelegten Bedingungen auszuführen.

1.3 Die Einzelaufträge werden grundsätzlich in Textform erteilt. Einzelaufträge können ausnahmsweise für sofort zu erledigende Arbeiten mündlich oder fernmündlich erteilt werden; sie werden nachträglich in Textform bestätigt.

Sämtliche Einzelaufträge dürfen ausschließlich durch Fachkräfte mit qualifizierter Ausbildung bzw. unter deren verantwortlicher Aufsicht ausgeführt werden.

2. Einzelaufträge

Zur Erteilung von Einzelaufträgen sind  folgende Stellen der in der Rahmenvereinbarung genannten Auftraggeber berechtigt: Abteilung 53

Anordnungen dürfen nur von der Stelle getroffen werden, die den jeweiligen Einzelauftrag erteilt hat. Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden.

Das Auftragsvolumen für ein Zeitjahr wird auf ca. 50.000 € netto geschätzt.

Rechnungen sind bei dem Auftraggeber einzureichen, der den Einzelauftrag erteilt hat.

Rechnungen werden per Mail an rechnungseingang@verw.uni-koeln.de und den zuständigen Projektleiter gesendet.

Abschlagszahlungen und Schlusszahlung werden 30 Tage nach Zugang fällig. 

3. Vergütung

Das Honorar für die dem Auftragnehmer übertragenen Leistungen ergibt sich aus dem 
Angebot vom ________________.

3.1 Stundensätze
Sofern Leistungen nach Zeitaufwand abzurechnen sind, werden folgende Netto-Stundensätze vereinbart:
Schadstoff-Sachverständige(r): 		__________ €
Messtechniker(in)				__________ €

4. Versicherung
Die Deckungssummen der Versicherungen müssen mindestens betragen:
Für Personenschäden:	1.500.000,00 €
Für sonstige Schäden:	  500.000,00 €

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung in dem sich aus dem Auftrag ergebenden Umfang nachzuweisen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Nachweis gegenüber dem Auftraggeber unter Nennung der Versicherung innerhalb von 2 Wochen ab Auftragserteilung und jederzeit auf Verlangen des Auftraggebers zu erbringen. 

Der Betrag muss je Versicherungsjahr 2-fach zur Verfügung stehen. Soweit der Auftragnehmer seine Versicherung wegen seiner Tätigkeit an einem anderen Bauvorhaben in Anspruch nimmt, hat er den Auftraggeber hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen und hierzu jederzeit auf Verlangen des Auftraggebers Auskunft zu erteilen. 














Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Das maximale Abrufvolumen aus dieser Rahmenvereinbarung beträgt 
200.000 € netto / 238.000 € brutto. 

Das Recht auf Abruf weiterer Leistungen erlischt, sobald die vereinbarte Höchstmenge bzw. das maximale Abrufvolumen oder der maximale Rahmenvereinbarungzeitraum (bis max. 31.12.2029) erreicht wurde.

Es besteht für den AN kein Anspruch und kein Recht auf die Durchführung der im
Leistungsverzeichnis angegebenen Leistungen, Mengen bzw. die damit verbundenen Kosten.
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